
Diese Allgemeinen Geschäftbedingungen gelten für alle von der nevicon GmbH mit 
Unternehmen, öffentlich- rechtlichen juristischen Personen und öffentlich- rechtlichen 

Sondervermögen abgeschlossenen Verträge. Aufträge von privaten Personen sind nicht 
möglich.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der nevicon GmbH 

1. Geltungsbereich
(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Firma nevicon GmbH erfolgen auf Grund 
dieser Geschäftsbedingungen. Sie gelten somit auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende 
allgemeine Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an.
(2) Änderungen dieser Bedingungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit unserer 
ausdrücklichen schriftlichen Anerkennungen. 
(3) Serviceverträge der unterliegen zusätzlich den allgemeinen Servicebedingungen der 
nevicon GmbH

2. Angebot und Vertragsabschluss 
(1) Die Angebote werden von uns gewissenhaft und so genau wie möglich erstellt. 
Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen bleiben jedoch vorbehalten.
(2) Bei Abbildungen in Drucksachen, Gewichts- und Maßangaben handelt es sich um circa- 
Angaben, wenn sie nicht schriftlich garantiert werden. 
(3) Wir sind berechtigt, Vertragsleistungen ganz oder teilweise Dritten zu übertragen. Bei 
Auswahl des Dritten sind wir frei. Eine Haftung für die richtige Auswahl oder für deren 
Handlungen bzw. Unterlassungen ist nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gegeben. 
(4) Kostenvoranschläge für Serviceleistungen werden gewissenhaft und so genau wie 
möglich erstellt. Sie sind jedoch unverbindlich. Erkennen wir während der Ausführung des 
Auftrages, dass sich die Kosten um mehr als 15% erhöhen werden, wird der Kunde darauf 
hingewiesen. 
(5) Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir einen Auftrag des Kunden schriftlich 
bestätigen. 

3. Lieferzeiten
(1) Unsere Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich 
schriftlich vereinbart wurden.
Alle Liefertermine gelten unter den Vorbehalten, dass
(a) wir selbst richtig und rechtzeitig beliefert werden
(b) unvorhersehbare Umstände einschließlich Betriebsstörungen, Streik und höhere Gewalt 
die Erfüllung der Verpflichtungen nicht hindern,
(c) der Kunde seiner Mitwirkungspflicht, wie Übergabe erforderlicher Unterlagen, rechtzeitig 
nachkommt.
(2) Zu Teillieferungen sind wir jederzeit berechtigt, soweit sich Nachteile für den Gebrauch 
daraus nicht ergeben.

4. Versand und Gefahrenübergang 
(1) Der Versand erfolgt nach unsrer Wahl und auf Gefahr des Kunden. 
(2) Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Sendung an die den Transport 
ausführende Person oder Firma übergeben worden ist. Der Kunde ist bei Teillieferung 
verpflichtet, den entsprechend anteiligen Kaufpreis zu zahlen. 
(3) Wird der Versand ohne unser Verschulden verzögert oder unmöglich gemacht, geht die 
Gefahr mit der Absendung der Mitteilung der Versandbereitschaft an den Kunden auf diesen 
über. 
(4) Eine Versicherung der Ware gegen Transportschäden erfolgt nur auf ausdrücklichen 
schriftlichen Wunsch und auf Kosten des Kunden. 
(5) Bei an uns gerichteten Sendungen trägt der Versender jedes Risiko, insbesondere das 
des Transportes bis zum Eintreffen der Ware bei uns, sowie die gesamten Transportkosten. 



5. Preise, Zahlungen und Aufrechnung
(1) Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Sie sind nach Übernahme der Ware ohne Skonto zu zahlen.
(2) Alle Zahlungen haben, soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, per 
Vorkasse oder innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung zu erfolgen. Zahlungen und 
Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen.
(3) Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen 
zunächst auf dessen ältere Schuld anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen 
entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die 
Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 
(4) Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in 
Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung 
eines weiteren Schadens bleibt uns vorbehalten. 
(5) Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem 
Liefertermin mehr als sechs Wochen liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung der 
Lieferung die Löhne, die Materialkosten oder die marktmäßigen Einstandspreise, so sind wir 
berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der 
Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen 
Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich 
übersteigt. 
(6) Wurde in der Auftragsbestätigung ausdrücklich die Beibringung einer Bankbürgschaft 
oder Vorkasse verlangt, so wird die Auftragsbestätigung erst mit dem Vorliegen der 
Bankbürgschaft bzw der geleisteten Vorkasse des Kunden wirksam. Wir behalten uns das 
Recht vor, die genannten Liefertermine entsprechend der Verzögerung des Einganges von 
Bankbürgschaft bzw. Vorkasse zu verschieben. Bankbürgschaften werden nur akzeptiert, 
wenn diese unbefristet sind. 
(7) Die Aufrechnung mit Gegenforderungen/ Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei 
denn, die Gegenforderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt. 

6. Gewährleistung und Haftung 
(1) Mängel der gelieferten Ware werden von uns innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 
Frist von 12 Monaten ab Gefahrenübergang nach entsprechender Mitteilung durch den 
Kunden behoben. Dies geschieht nach unserer Wahl durch kostenfreie Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. Im Falle der Ersatzlieferung ist der Kunde verpflichtet, die mangelhafte Ware 
zurückzugeben. 
(2) Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden oder ist die 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, 
kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen oder 
vom Vertrag zurücktreten. Von einem Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst auszugehen, 
wenn uns hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt 
wurde, ohne dass der gewünschte Erfolg erzielt wurde, wenn die Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung ermöglicht ist, wenn sie von uns verweigert oder unzumutbar verzögert wird, 
wenn begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen oder wenn eine 
Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt. 
(3) Schadenersatz müssen wir gewährleistungshalber nur leisten, wenn wir den Schaden 
aufgrund von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu vertreten haben. Diese Einschränkung 
gilt nicht, wenn der Schaden an Leben, Körper oder Gesundheit eines Menschen eintritt. 
(4) Sollte der Kunde seinerseits wegen einer von uns gelieferten neu hergestellten 
beweglichen Sache Gewährleistungsansprüchen ausgesetzt sein, bleiben ihm die Rechte 
aus §§ 478, 479 BGB unbenommen. 
(5) Bei unsachgemäßen Eingriffen Dritter in Liefergegenstände oder Leistungen ohne unsere 
Genehmigung erlöschen die Gewährleistungsansprüche. 
(6) Die im Prospektmaterial und Angebotstext enthaltenen technischen Daten und 
Beschreibungen von Liefergegenständen basieren auf Angaben der Hersteller. Wir selbst 
können deshalb diese Eigenschaften dem Kunden grundsätzlich nicht garantieren. 



7. Untersuchungs- und Rügepflicht
(1) Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware auf offensichtliche Mängel zu untersuchen. 
Zu den offensichtlichen Mängeln zählen auch das Fehlen von Handbüchern sowie 
erhebliche, leicht sichtbare Beschädigungen der Ware. Ferner fallen Fälle darunter, in denen 
eine andere Ware oder eine zu geringe Menge geliefert werden. Solche offensichtlichen 
Mängel sind bei uns innerhalb von einer Woche nach Lieferung schriftlich zu rügen. 
(2) Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden 
können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Der Kunde ist im 
Falle eine Mängelrüge verpflichtet, uns das defekte Produkt mit vollständigem Zubehör, 
Beschreibungen, einer genauen Fehlerbeschreibung, Angabe der Modell- und 
Seriennummer sowie einer Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung in der 
Originalverpackung auszuhändigen. 
(3) Die Gewährleistung beschränkt sich ausschließlich auf die Reparatur oder den Austausch 
der beschädigten Liefergegenstände. Sollten in diesem Rahmen die auf den zu 
reparierenden Geräten befindlichen Daten verloren gehen, so ist dieses Risiko vom Kunden 
zu tragen. 

8. Ausschluss von Ansprüchen
Sofern nicht unsere Betriebshaftpflichtversicherung greift und sofern nicht wesentliche 
Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten) betroffen sind, haften wir für Schäden nur für uns 
gesetzlich zuzurechnendes vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten. Im Fall von 
Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit eines Menschen gilt diese Ausnahme nicht.

9. Annahmeverzug
(1) Kommt der Kunde mit der Annahme der ordnungsgemäß angebotenen Ware in Verzug, 
so sind wir nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten und Schadensersatz in Höhe von 20 % des Rechnungswertes zu verlangen, 
und zwar ohne Nachweis der Schadenshöhe. Der Beweis eines höheren Schadens bleibt 
uns unbenommen. 
(2) Dem Kunden ist in jedem Fall der Nachweis gestattet, dass ein geringerer oder gar kein 
Schaden eingetreten ist.

10. Abtretungsverbot
Die Rechte des Kunden aus den mit uns getätigten Geschäften sind nicht übertragbar.

11. Eigentumsvorbehalt 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur vollständigen Zahlung 
vor. 
(2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 
zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Kunde zur Herausgabe verpflichtet. 
(3) Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung der 
Liefergegenstände durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht 
entsprechende Verbraucherschutzvorschriften Anwendung finden oder dies durch uns 
schriftlich erklärt wird. 
(4) Das Eigentum geht erst dann auf den Kunden über, wenn er seine gesamten 
Verpflichtungen aus unseren Lieferungen und Leistungen getilgt hat. Das gilt auch dann, 
wenn der Kaufpreis für bestimmte, vom Kunden bezeichnete Warenlieferungen bezahlt ist. 
Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen, 
er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura- Endbetrages 
(einschließlich USt.) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer oder 
Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde 
auch nach Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der 



Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, 
dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und 
den Schuldnern die Abtretung mitteilt. 
Die Verarbeitung oder Umbildung der Liefergegenstände durch den Kunden wird stets für 
uns vorgenommen. Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Verarbeitung. 
(5) Der Kunde darf die Liefergegenstände weder verpfänden, noch zur Sicherung 
übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch 
Dritte, hat der Käufer uns unverzüglich davon zu benachrichtigen und uns alle Auskünfte und 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind. 
Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind auf unser Eigentum hinzuweisen. 
(6) Wir verpflichten uns jedoch, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen 
des Käufers freizugeben, als der Wert ihrer zu sichernden Forderungen, soweit diese noch 
nicht beglichen sind, um mehr als 20 % übersteigt. 

12. Inkassokostenklausel 
(1) Soweit die Forderungen gegen Kunden überfällig sind und das kaufmännische 
Mahnverfahren zu keinem Erfolg geführt hat, sind wir berechtigt, einen Inkassodienst mit der 
Geltendmachung der Forderungen zu beauftragen. 
(2) Die dafür anfallenden Kosten in üblicher, einer anwaltlichen Inanspruchnahme 
entsprechenden Höhe, sind vom Kunden zu tragen. 

13. Gerichtsstand und anwendbares Recht
(1) Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Bremen. 
Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche aus unserem Rechtsverhältnis zu Kunden ist 
Bremen; für gegen uns gerichtete Ansprüche ist dieser Gerichtsstand ausschließlich. 
Wir sind befugt, den Kunden auch vor jedem anderen nach den gesetzlichen 
Vorschriften zuständigem Gericht in Anspruch zu nehmen. 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des EGK und 
des EKAG wird ausdrücklich ausgeschlossen.


